
Zu Artikel 19 (Änderung des Normverbrauchabgabegesetzes 1991) 
Zu Z 1 bis 3 (§ 6a Abs. 1 Z 2 und Z 2a sowie § 15 Abs. 13 NoVAG 1991): 
Das Bonus-Malus-System wird in zwei Etappen verschärft:  
 
In der ersten Etappe, die ab dem 1. Jänner 2011 für zwei Jahre gilt, ändert sich gegenüber der 
bisherigen Rechtslage bis zu einem CO2-Ausstoß von 180 g/km nichts: Über 160 g/km CO2-Ausstoß 
wird bis zum Ausstoß von 180 g/km ein Zuschlag von 25 Euro je g/km eingehoben. Über 180 g/km 
wird jedoch nunmehr ein weiterer Zuschlag in Höhe von 25 Euro je g/km eingehoben, sodass der 
Zuschlag 50 Euro je g/km beträgt. Hat das Fahrzeug einen CO2-Ausstoß über 220 g/km, so kommt 
ein weiterer Zuschlag in Höhe von 25 Euro je g/km zur Anwendung, sodass der (Gesamt-)Zuschlag 75 
Euro je g/km beträgt. 
Beispiele: 
1. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 150 g/km: 
keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage, daher kein Malus 
2. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 170 g/km: 
keine Änderung der bisherigen Rechtslage, Malus 10 g/km mal 25 = 250 € 
3. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 190 g/km: 
Änderung der Rechtslage: wie bisher Malus 30 g/km mal 25 = 750 €; zusätzlich jedoch 10 g/km mal 
25 = 250 €, ergibt einen Gesamtmalus von 1000 € 
4. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 230 g/km: 
Änderung der Rechtslage: wie bisher 70 g/km mal 25 € = 1750 €; zusätzlich 50 g/km mal 25 € = 
1250 €; zusätzlich 10 g/km mal 25 = 250 €; es ergibt sich in Summe ein Malus von 3250 €. 
 
Ab dem 1. Jänner 2013 werden die Grenzen um 10 g/km herabgesetzt, sodass sich in den 
Beispielen folgende Beträge ergeben: 
1. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 150 g/km:  
keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage daher kein Malus 
2. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 170 g/km: 
Malus 20 g/km mal 25 = 500 € 
3. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 190 g/km: 
Malus 40 g/km mal 25 = 1000 €; zusätzlich jedoch 20 g/km mal 25 = 500 €, ergibt einen 
Gesamtmalus von 1500 € 
4. Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von 230 g/km: 
Malus 80 g/km mal 25 € = 2000 €; zusätzlich 60 g/km mal 25 € = 1500 €; zusätzlich 20 g/km mal 25 
= 500 €; es ergibt sich in Summe ein Malus von 4000 €. 


